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Die :feuersicherheit der Kellergeschosse
bei Geschäftshäusern.

Von Stadtsekretär 0 tt 0 W i n d m ü I 1 e r in ZüIlichau,
(Nacl1druck verboten.)

Das Kellergeschoß hei Geschäftshäusern ist vom
Erdgeschoß und dessen Schaufenstern feuerfest abzu
trennen. Als feuerfeste Konstruktionen geIten neben
massiven Decken auch solche aus unverbrennlichen Bau
stoffen, also z. B, Köhnensche Voutenplatten. Kleinesehe
Decken Imd ähnliche Konstruktionen, - ferner Vlände
aus Beton oder Kalkmörtel, ohne :Eiseneinlagen herge
stellte fugenlose Wände, Monierwände, Streckmetall
wänd,e u. dgl. -', Decken uml \Vände, deren Eisenteile
nicht glut icher umhüllt sind, gelten TI ich t als feuerfest.

Öffnungen zwischen beiden Geschossen für Treppen
und Warenaufzüge zur ausschließlichen Ver
bindung dieser Geschosse sind mit der Maßgabe ge
stattet, daß sie nach beiden Geschossen hin durch
feuerfeste 1Wände mit i e U ,e r s ich e ren Türen abzu
schließen sind. Als fe u e r s ich e r gelten zurzeit
außer den oben aUg"?gebenen fcuerfesten Bauverbänden
folgende Konstruktionen: Iiolzbalkendecken, welche
ausgestakt, mit unverbrcnnlichen Baustoffen ausgefüllt
und unterhalb durchweg mit Kalk- oder ZementmörteJ
verputzt oder. mit einer in gleichem Maße feuersicheren
BekJcidung vcrsehf'TI sind., auch solche Decken, die
zwar aus unverbrennlichen Baustoffen bestehen, aber
nichtumhÜllte Eisenteile aufweisen, - ferner beiderseitig
verputzte Brett- oder ausgemauerte Fachwerkwände,
II abitzwände, Drahtziegelwande, Wände aus Asbest
schiefer, aus Gips oder Kunststcinplattcn.

Drahtglas, Elektroglas und ähnliche aus Glas herge
stellte Stoffe dÜrfen in "feuerfesten" und "feuersicheren"
vVänd.en zum Abschluß von Tür- und Fensteröffnungen
nur dann verwendet werden, wenn ihre Größe J ['10 der
Wandfläche, in der sie angebracht sind, nicht Übersteigt.

Türen gelten als feuersicher, wenn sie aus doppelten,
mindestens 1 mm starken :Eisenblechplatten mit Asbest
einlage hergestellt sind. Sie müssen selbsttätig zu
fallen, in 5 cm breite Falze aus unverbrennlichen Bau
stoff schlagen und dicht schließen. Dies gilt auch für
Zugangstiiren zu fahrstuhlschächten in Geschäfts
häusern.

Nach Lagerräumen im Keller sind Öffnungen für.
Treppen aber nur dann zulässig, wenn die Lagerräume
in der Grundfläche nicht größer als 50 qm nnd Von den
Übrigen Kellerräumen durch feuerfeste Wände ohne
Öffnungen abgcschiosscn sind. Bis zum Keller hinab
reichende Schaufenster sind zulässig. falls sie gegen die
Innenräume des Kellergeschosses fe u e r fes t abge
schlossen sind. Kellertreppen dürfen nirgends in llll
mittelbarer Verbil1ctung mit anderen Treppen des Ge
bäudes stehen.

Kellergeschosse von !TI ehr als 500 qm Grnnd
läche sind durch massive Brandmauern von wenigstens
25 cm Stärke in AbtcHungen. zu teilen, die in der Regel
nicht mehr als 500 Qm Grundfläche haben dürfen. Aus
nahmsweise darf die Teilung durch andere feuerfeste
Wände bewirkt werd,en. Keller und KeIlerabteilungen
von mehr als 200 qm Grundfläche müssen zwei tunlichst
weit voneinander anzulegende Zugänge haben, die ent
weder unmittelbar oder durch einen von Brandmauern
umgebenen Kellerflur nach nichtüberdeckten flöfen oder
nach der Straße ausmÜnden. Die nach diesem Flur
'führenden Öffnungen sind durch Drahtglas oder rauch

und feuersichere
müssen' nach.
kehr im flur und
trächtigt wird. In
breite Gänge
in voller Ausdehnung
Richtung auf die Ausgänge
halten sind. Kellerabteilungen müssen Vorrichtungen
tUt eine wirkliche Entlüftung, am zweckmäßigsten d,urch
fenster, erhalten. Maschinen- und tleizräume im Keller
sind durch feuerfeste Wände von den übrigen Keller.....
räumen zu trennen, etwaige Öffnungen sind r<luh- und
feuersicher abzuschließen.

Eiserne Verbandsteile, Säulen, UnterzÜge, Decken
träger sind g!utsicher einzuhüllen. Zur glutsicheren Um
mantelung von Eisenverbänden sind schlechte \Vä!"me
Jeiter z;! venvenden, welche geeignet sind, die über
tragung hoher .Wärmegrade auf die Eisenteile und die
Verringerung ihrer Tragfähigkeit zu verhindern.

Eine genaue Begriffsbestimmung der Geschäfts
häuser, auf weIche diese .M..aBnahmen Anwendung finden
sollen, läßt sich nicht gehen. Es spricht dabei nicht aBrin
der Umfan!?: llnd die Art der br,ennbaren Stoffe, sondem
auch die Oesamtanordnung und Konstruktion des Ge
,bäudes, seine Lage zur Umgebung, das Vorhandensein
'von Wohnungen in oberen Stockwerken, die Feuerläsch
einrichtungen, die \Virksamkeit der örtlichen Feuer.
wehr usw. mit.

o===c

Oie Prüfung des Baugrundes.
Von Priedricb Huth, Architekt.

Nachdruck verboten.
(Schluß zu Nr. 45.)

Bei Ausführung kleiner Bauten und geringer
Bodenbelastung, namcntlich aber bei Ausführung
leichter behelfsmäßiger Anlagen begnügt man sich mit
der Untersuchung des Bodens mit einem Iiandbohrer
oder einem spitzen Visiereisen. tfier genügt ja die
Feststellung, ob der Boden 1 bis 2 munter Erdgleiclle
einigermaßen tragfähig ist. Sobald man aber mehrere
Meter tief dringen will, bedarf man eines Bohrgerüstes,
welches in der R.iegel ans drei nach Art eines Drei
fußes aufgesteliten nnd an der Spitze mitte1st Bolzen
verbundenen Stangen besteht. Unter der Verbindungs.
stelle 'wird ein Rad von etwa 50 cm Durchmesser an

. gebracht, und über dasselbe das .Windetau geleitet. An
dem einen Ende des Taues hängt das Gestänge und der
mit diesem verbundene Bohrer, während das andere
Ende des Taues 'üher eine hölzerne W-elle gewunden
ist, die etwa 1 m Über Gelände an zwei Stangen des
Bocks hefestig-t ist. Je nachdem <\ie Welle mitte1st
Handkurbel in der einen oder anderen Richtung gedreht
wird, wird der Bohrer sich senken und heben. Nament
lich aber hat die Welle den Zweck, den sch\veren
Bohrer aus der Tiefe hervorzuholen. Am Zugende des
Taues sind mit tiandgriffen versehene Schnüre be
festigt, an denen drei bis fÜnf Arbeiter glejchzeiÜg an
greifen können, um durch taktmäßiges Anziehen oder
Nachlassen des Seiles den schweren -Bohrer anzuheben
und mit Wucht. wieder fallen zu lassen, so daß er ru'ck
we.ise weiter und weiter vordringt. Zur FÜhrung des
Bohrers dienen schmiedeeiserne Rohre mIt dünnen
Wandungen, die meist in dem Grade tiefer sinken, wie
der Bohrer weiter vorschreitet; andernfalls werden sie



belastet ode-r auch durch ftin- lind Herdrehen mitte1st
angeschraubter Handgriffe tiefer getrieben. Die füh
rung;srohre haben in der l;:egel 5 rn Länge; man muß
also mit dem Fortscnreiten der Bohrarbeit ein neues
Stück Rohr aufsetzen, dieses mit dem vorhergehenden
verschrauben usf.

Das alles geht sehr glatt. solange der Bohrer auf
Stoffe trifft, in welche er nuter Anwendung größerer
oder geringerer KrAft einzudringen vermag. Anders
Hegt die S<'Iche. wenn er auf massi;ve GegeHstände, wie
Baumstämme. altes verschÜttetes Orundmauerwcrk,
größere Steine- oder Fels stößt. Tn solchen FäHen
mÜssen die st6renden Oe en tände zerstört werden.
Diesem Zwecke dienen Bohrer von änßerst rrJJnnig
faeher Form, namentlich aber Kronen-, Loch-, Meiß I
1nd Spitzbohrer. Vielfach müssen sogar die hesten
V/erkzeuge, wie sie im Bergbanbetrieb Anwendung
finden, für den vorliegenden Zweck herbeigebracht
werden. frweist sich die Beseitigung- des Hindernisses
,,]5 unmöglich oder als zu kostspieHg, so muß man
dieses Bohrloch überhaupt verlassen und in einiger
Entfernung eIn anderes hersteHen. zumal es häufig sehr
'\'lescmlich ist, sich Ki<.trheit darÜber zu verschaffen, ob
das Hindernis in der hetreffenden Tiefenanjage größere
Ausdehnung oe."itzt. Mnnnigfache Bohrer sind nach
der Art der Holzbohrer hergestellt, wie sie VOll
Schreinern und Zimmerleuten gebraucht werden. Sie
haben den Zweck. im Erdreich liegende Banmstämme,
Balken. \VurzeJwerk und dgl. regelrecht zu durch
bohten, sind aber so groß, daß sie Löcher von JO bis
15 cm Durchmesser herzusteIJell vermögen. AI! diese
Bohrer können natürlich nur mit festem Gestänge an
gewendet werden. Der diesem Z'\.veckc am häufigsten
dienende Schraube11bohrer kann Übrigens auch fÜr
erdigen, sandigen und lehmigen Boden Anwendung
finden. Man dreht ihn mit der Hand ein, tim so Bohr
löcher bis zu 2 m Tiefe herzusteIlen. die dann mitte/si
Bohrgestänge und Vhnde in der geschilderten \Veise
tiefer gcfuhrt werden. In vielen fällen erreicht mall
nämlich durch Herstellung mehrerer 2 m tiefer Löcher
schon hinreichende Ge\Vißheit von der guten Be
schaffenheit des Bodens (namentlich wenn auch bei be
nachbarten B(-1\!3usfürungen dieselbe Erbhrung ge
wonnen wurde), so daß eine T\efborung gar nicht erst
erforderlich wird. In derartig-en FäHen kommt man also
mit der Anwendung des Handbohrers vollkommen allS.

Vielfach werden, um di,e Widerstandsfähigkeit des
Bodens festzustel1en, angespitzte tIolzpfähle in das'
Erdreich eingetrieben. Sehr zuverlässig ist dieses
Mittel nkht; es kann aber neben der Bohruni{ als Iiilfs
mittel angewendet werden. J edenfal1s ist dieses aber
in unmitteJbarer Nähe von Nachbargehäuden zu ver
meiden, da durch die heftige ErschÜ'tterung des tragen
den Bodens folgenschwere Nachteile entstehen können.
Es kommt vor, daß trotz hf.nreichender entersllchlln
des Baugrundes sich bei Ausführung der Erdarbeiten
Erscheinungen zeigen, die man gar nicht erwarten
konnte. Doch das ist jedenfalls eine höchst seltene
Ausnahme. In der Regel wird man Enden, (!Rß der
Baugrund durchaus die Beschaffenheit zeigt. welche
sich bei gewissenhafter Ausfilhrul1g der Bohrversucheergeben hat.   - - _ _ _ _ _ _
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Für die Praxfs.

Scheidewände für Abortan'agen "nd Pißstände. Ab
orte können zu beliebig großer oder kleiner, Anzahl an
einander gereiht und somit jedem Sonderbedürfnis ent
sprechend angelegt werden. Die Trennung der einzelnen
Zellen erfolgt durch Scheidewände, an die man zuweilen
ziemlich hohe Anforderl'ngen steHt. In erster Linie
ehmen sich für derartige Zwecke die S chi e fe r 
p Ja t t e 11. Sie besitzen RroBe Festigkeit und Wider
standsfähigkeit und sind nur in geringem Maße porig, so
d2ß das \Vasser glatt abläuft.

G i p s s e h I a c k e TI he t 0 TI W ä n cl e , die aus
Schlaekensand und Gips mit einem inneren Eisengerippe
(Rabitzgewebe oder DrnhÜ.!:eftccht) hergesteIlt werden,
eignen sich ebenfalls. Nachdem die äußeren Flächen
einen überz:ng aus reinem Estrichgips erhalien haben
und gut ausgetrocknet sind, empfiehlt es sich, die
Flächen mit Bleifluat zu streichen.

San i t 01 p J a t t e n, dic in aen letzten Jahrcn fÜr
derartige Zwecke vielfach verwendet wurden, bestehen
aus einer steinartigcl1 Masse mit chemischcn Zusätzen,
die eine Desinfektion des Urins bewirken 1Ind somit die
Übertragung von Krankheitskeimen verhindern. Der
Umstand" O[1ß die \Vandplatten im aIIgcmeinen rot llnd
die Gesimse lmd Standrinnen seh"\varz geliefert werden,
verleiht den Anhgen ein recht gefaJliges Aussehen..

Des weiteren kommen Gi p s die I e 11 - und Z c
m e n t die J e TI w ä nd e, die man zweckmäßig mit
Awa-IsoJierl,lck oder mit Emaillepixo!übr;::rzieht.in
öetracht.

1/  S t ein .s ta r k e, mit Bandeisen bcwehrt,e. in
einem aus NormalpfoiiIcn gebildetem '-<:Eisen-Rahmen
liegende Z i e gel w ä n d e erfüllen den Z\yec!c ebenia1]s.

P u t z b lee h w ä n d e stellt man in der Weise her,
daß man zunächst cin schwaches Eisensiabgerippe anf

an diesem das Putzblech mitte1st Bindedraht be
und das Ganz.e mit Zementmörtel putzt. vVenn

es um Trennwände in Standräumen handelt, so ist
die Benutzung eines säurefesten Zementes sehr zweck
mäßig. Der Hochofenzement, der an sich sehr kalkarm
ist, dcr Thuringiaz.ement sowie der Dolomitzementkalk
eignen sich vorzÜglich. FÜr Verputzzweeh:e ist die Ver
wendung von gewöhnlichem Kalkmörtel dcshalb wenig
ratsam, weil derselbe mit der Zeit von den Säuren ange
griffen und zerstört wird. Jede Putzart kann bis zu
einem ?;ewisscn Grade dadurch säurefest gemacht
werden, daß man dem Putzmörtel einen Zusatz von ge
mahlenem Ton oder Kaolin gibt und die gesamte Putz
fläche mit kieselflußsaurem Aluminium oder mit KeBler
sehen fluaten behandelt.

Die vorstehend erwähnt,en Trennwände gewähren
teilweise keine genügende Sicherheit gegen mutwilliges
Beschmieren, Beschreibcn und Zerkratzen der glatten
Flächen. W ä n d e a" s g las i er t e n Ver b I end 
s t ein e n bieten bezügiich Ifaltbarkeit und Reinhaltung
besondere Vorteile, namentlich dann, wenn man die
Rahmenwandausführungsweise verwendet, wobei die
Rahmen aus den gangbaren Profilen g.ebiidet werden.
Solche Scheidewände bestehen z. B. aus senkrechten
..J.Eisen 40 X 35 X 6 mm und T-Eisen 40 X 40 X 5 mm.
wobei die oberen und unteren Abschlüsse durch '--Eisen
40 X 20 X 4 mm gebildet werden. Die Scheidcwand
scbwelle liegt etwa 10 bis 12 cm höher als der Fußboden.
damit letzterer im Zusammenhang mit den ""änden ab
gesptiJt werden kann. Die an ihrer Längsseite mit einer
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Nut versehenen OlasursteillC sind etwa 40 111m stark und
erhalten einen flohlraum. Die notwendigen Anschlüsse
an das eiserne Rahmenwerk führt man zweckmäßig mit
besonderen auf drei Seiten genuteten Anfängersteinen
aus. Versetzt man die Steine sachgemäß in Zemcnt
mörtel mit recht engen Fugen, und verstreicht dabei die
Nuten an den oberen und unteren Längsseiten sorgfältig
mit Mörtel, so erhält man einen tadellosen Verband.
Wände von größeren Spannweiten können zur Ver
steifung mit dÜnnen Bandeisen in den w:1g,crcchten
fugen hewehrt werden. Steine dieser Art werden in
weißer, g-clher, brauner und grauer Farbe hergestellt.

Zum Schluß seien noch die B r e t te r s ehe i d e
w ä TI d e erwähnt, d;c aber infolgc ihrer dauernd
wiederkehrenden Ausgaben für Instandhaltung und Er
neuerung für diese Zwecke wenig -empfehlenswert sind,

Hartmann.
Technisches.

Verwendung von Schwemmsteinen. Unterm 2. M8i
hat der M'jnistcr der öffentlichen Arheiten ei.nen "Erlaß
bekannt gegeben, wonach die bisherigen Grundsätze
für die Schwemrrtsteinverwcndung eine Änderung eJ'
fa hren haben. Darnach dÜrfen ScnwctJ\illstcine in zwei
Vollgeschossen lind dem ausgehauten DachgeschoB
verwcndet werden. Wichtig ist die Bestimmung, daß
bei Kleinhallsern von nj,cht mehr als ] 20 qm Grund
fläche und 10 m Höhe sowohl die Innel!- wie auch die
Umfassungswände in Stärke von nur einem Stein aus
g-eführt werden können. Demzufolge kann die
Schwemmsteinbauweise in ausgedehnterem Maße zur
Ausführung gelangen.

Verbands   Vereins  HSW. Afif!:eIegenhe teil.
Der XIV. DctItschc gewerbliche GertüssenschaHs

tag findet am 28. und 29. Juni d. J. in Köln statt. Znr
Verhandhmg kommen u. a.: Die Berichterstathmg Über
die Ge-schäftsführung llr:d VerwaJtl1ng der während des
Krieg-es nel! gegrÜndeten Iiandwerksgenossenschafien.
Beratung der Frage der Berücksichtigung- der Rohstoff
genossenschaften bei der Verteilung der Z\vanQ'slänfig
bowirtsch2Jteten R'ohstoffe während der Übergangs
wirtschaft und Beschlußiassung Über Gegenmaß
nahmen zur Abwehr der Boy{mttbestrebungen der
Syndikate und Händlcrvereiuigungen. Am 29. Juni
wird dann der XIV. Deutsche gewerbliche Genossen
schaftstag mit folgender Tagesordnung stattfinden:
Geschäftsbericht des Vorstandes (Berichterstatter:
Verbandsdirektor Bö h me). Fragen der Finanz\virt
schaft jetzt 1ll1d nach dem Kriege (Verbandsdirektor
Dr. F u c h s - Köln). Wiederaufbau des gewerblichen
Mittelstandes mit besonderer Berücksichtigung der
zerstörten östlichen Gebiete (Dr. sc. po1. R. P a p e 
Detmold). Wiederaufbau des Mittelstandes. insbeson
dere in Elsaß-Lothringen (Verbandsdirekt. li. Me y er 
Straßburg 1. EIs.), Kreditbeschaffung für liandwerk und
Gewerbe während der Übergangswirtschaft (DirektorE s s c r - Euskirchen). P.

übergangswirtsc.haft und Architektenschaft. Um
die Interessen der Privatarchitekten, die sich nach dem
Kriege und vor allem für die Friedensarbeit ent\vickeJn
werden, wahrnehmen zu können, hat sich die DeIltsche
Freie Architektenschaft veranlaßt gesehen, in einer Ein
gabe an das Reichsamt des Iunern die Zulassung von
zwei Vertretern der D. F. A. zu dieser übergangswirt
schaftssteHe zu erwirken. Die Eingabe hat folgenden
Wortlaut:

.,Unter allen freien Berufen dÜrfte wohl dJe.:_privat
architcktenschafi" infolge des Krieges und seiner langen
Dauer am schwersten Iciden. Schon vor dem :Kriege
hatte dieser Beruf einen schweren wirtschaftlIchen
Stand. Nicht nur gegen sogenannte ..Auch-Architekten"
höHte er sich zn wehren, sondern oft genug mußte er
:zegen die ge"\verbJiche Nebenarbeit der beamteten
Architekten seine Stimme erheben. Iiierzu kam. daß
der Baumarkt von Krisen erschüttert wllr-de, welche
die Privatbautätigkeit erschwerten und damit die
WidschaTtslage der Privatarc11itekten beeinträchtigten<
Der ausbrechende Krieg legte die Bautätigkeit zu
nächst gä!1zlich lahm. ein erheblicher Teil der Archi
tektenschaft wmde nebst dem technischen Iiilfsperso
nal zu den Fahnen gerufcn und manches angcfangene
Bauwerk mußte später von andrer Seite fertiggestellt
werden. Infolge des spätern Verbots jeder Privatbau
Wtig-keit wurde die wirtschaftliche Lage der Archi
tekten immer schlechter, auch die hcimgebliebencn
privaten Baukünstler waren gezwungen, nicht nur ihre
für des Alter 7urückgelegten :Ersparnisse aufzuzehren,
sonderT1 sie waren auch genötigt, in Kriegsberufen
011terkunft zu suchen oder SOllst AusheIfsdienste zu
leisteu. \Vohl wurden von größeren Städten archi
tektonische Entwurfsarbeiten als Notstandsarbeiten
aHsg-eschri.cben. aber dieses anerkennenswerie tIi1fs
mittel kam doch nur cinigen \venigen zugute, die Ver
häJtnissc der Allgemeinheit des Berufsstandes ver
schlecJltcrten sich immer mehr. Das tJat auch das
Preußische Ministerium des Innern anerkannt, indem
es in der Rundverfügung vom 30. Januar 1915, IVa 135,
auf die .,bedrängte Lage vieler Privatarchitekten" be
zug nimmt.

Nun durchlaufen Nachrichten dic Presse nach
denen bei der Regelung der übergangswirtschaft auch
die private Bautätigkeit betroffen werden soll, sei es
in der je nach dem Bedürfnis notwendigen Preigabe
der Baustoffe und der Bautätigkeit überhaupt, sei es
in einer Zn messung der Baustoffe oder in der Bereit
stellung des nötigen Bauholzes. Die Privatarchitekten
schaft als unrrUtteJbar am Bauwesen betei1i. ter Er
werbsstand hat ein dringendes Interesse ans der Praxis
heraus bei allen das Gebiet der Privatbautätigkeit be
rÜhrenden Übergangsbestimmungen gehört zu werden,
damit dieser Stand glekh den andern Ständen aus
liandel und Industrie seine Belange hierbei vor Erlaß
der Verordnungen zur Geltung zu bringen vermag. Als
Berufsverband der Privatarchitektenschaft, aJs ein
über ganz Deutschland verbreiteter vVirtschaftsver
band der Privat architekten bitten wir, ..Das Reichs
ministerium möge in die Ohergangswidschaftskom
mission für das private Bau ewerbe ailch einige in der
Praxis stehende und erfQhrene Privatarchitekten mit
Sitz und Stimme hinzuziehen."

Verdingungswesen.
Nenrc elung des Verdingungswe..5ens im tland

werk. Nachdem der Minister fiir Handel und Gewerbe
die \virtschaWiche Betätigung der Iiandwerkskammern
nicht fÜr zulässig erklärt hat, hat dfe liandwerks
kammer zu Breslau die bisher durch ihre Verdingungs
stelle a1!sgeÜbte wirtschaftliche Betätigung im Mai d. J.
eingestellt. und hierfür eine besondere\Virtschafts
stelle für das mittelschles!sche Handwerk mit dem Sitz
in Breslau gegründet. Diese Wirtschaftssteiie tritt
nunmehr für die Iiandwerkskammer überall dort ein,
wo die Vermittelung von Arbeiten, namentlich behörd
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lichen Aufträgen, _Beschaffung von Rohstoffen und
andere Gebiete der wirtschaftlichen Oewerbefördcrung
eine geschäftHs.he Tätigkeit erfordern. Die ne:ugegrün
deie Wirtschaftsstelle stcht unter der ständigen Aui
sicht der Handwerkskammer, welche auch an der Ge
sChäftsjührung durch Vorstandsm;,tglieder beteiligt ist.
Das Unternehmen ist ein rein gemcinnütziges, sein
R.einertrag wird ausschließlich gemeinnützigen Z1wecken
des Iiandwerks im Regierungsbezirk ßrcslau Über
wiesen. Neue Aufträge an das Handwerk sind fortab
nicht mehr der Verdi,ngungsstcllc oder ejnzelnen tIand
wcrkcrkorporationen. s'ondern der Wirtschaftsstelle zu
übertrag-en. Der Vorstand der Wirtschaftsstelle setzt
sich zu aml11en aus Malerobermeister Ludwig-Breslau,
Schneiderobermeister PileGker - MiHtsch, Syndikus
Dr. jur. Paesehke, Direktor der 11ll1ungsbank A. Schach
schal und Referendar Iiaase. Auch für die Kamtmer
bezirke Licgnitz und Oppeln sind derartige .einschnei
dende Vieränderllngcn in der geschäitlichen führung
des Iiandwerks im Gange.

Wettbewerb.
Stuftgart. Zur Erlangung von Entwürfen für den

Bebauungsplan und Bautypen einer lieimstättensi'ede
lung von Kleinwohnungen auf Markung VleiUmdorf
O.-A. Leonberg schreibt der Schwäbische Siedlungs
verein e. V'. und der SiBdJungsvercin Groß-Stuttgart
G. m. b. tl. unter den "reichsdeutschen Architekten. die
in \Vürtternberg ansässig oder geboren sind, mit Fnst
bis zum 2. September d. J. einen Wettbewerb aus.
An Preisen s nd ausgesetzt: Ein (erster Preis von
5000 .Ji., ein zweiter Preis von 3000 ./1, ein dritter Preis
von 2000 .JI., für Ankäufe zusammen 5000.Jt. Das Preis
gericht haben u. a. übernommen: Kommerzienrat
E. Breuningcr-Stuttgart, Dr. Ii. Göhrum-Stuttgart. Bau
rat C. tIeim-Stuttgart, Arch. Prof. Jansen-BerJin, tfof
werkmeIster KübJer-Siuttgart, Stadtbaurat A. Mues
mann-Stuttgart. Forstmeister Schleicher-Leonberg,
Arch. Paul SchnÜtthenncr-Berlin, BÜrgermeister Sig
loch-Stuttgart. Die Wettbew\trbsnnterlag-en sind vom
Schwäbischen Sicd[ungsverein e. V. i,n Stuttgart. König
straße 78, m, gegen EiJ<Sendung von 10 ./i, welcher
Betrag bei Einrcichung eines entwurfes wieder zu
rückerstattet wird, zu beziehen.

Rec"htswesen.
sk. Schadensersatzklage eines vor einem Neubau

zu FalJ gekommenen fußgängers gegen die Stadtge
meinde und die Baufirrna. (Entscheidung des Reichs
g,erichts vom 25. April 1918.) Am 30. Juli 1913 gegen
Mittag war der Opernsänger S. in Köln vor dem Neu
bau des Warenhauses Tietz in der Iiohestraße oadurch
zu Fall gekommen, daß er in ein etwa 40 cm langes und
20 cm breites Loch in dem hölzernen Notsteg ,trat. Er
zog sich eine Lungenquetschung zu und machte für elen
Schaden die Firma Tietz, die mit den Betonarbeiten an
dem Neubau betraute Allgemeine Hochbaugesellschaft in
Düsseldorf sowie endlich 'die Stadtgemeinde Köln, ver
antwortlich, letztere, weil ihre PoJizeiorgane nicht für
eine bessere Sicherung ,des Publikums vor den1 Neubau
gesorgt hätten. Den sämtlichen Beklagten wurde vor- Inhalt.
gehalten, daß der Notsteg, dessen Bohlen eine Stärke Die Feuersicherheit der ,Kellergeschosse bei Geschä:fts
von nur 21/  'cm besaßen, während z. B. in Berlin "eine häusern. - Die Prüfung des Baugrundes. - Verschiedenes.
Dicke von 5 cm vorgeschrieben sei, viel zu schwach ge- AbbHdungen*.
wesen sei, so daß alle paar Tage, manchmal sogar Blatt    Lr;gni :chitekt Kar! Erbs in Bremen. Landhaus
mehrere Male an einem Tage, Beschädigungen eintraten.
Vor aUen Ding,eu hatte der Steg nicht genügt, um die itwilde :' a ;:r::   S:i   :   s   a::ui: \:ach den hier ab 
SchrIftleiter: Aren. Prof A. Just, BresJau, und Bauing. Prof. M. Preuß {z. Zt. imf'elde). - Verlag Paul Steinke, Breslau Sands.tr.l0.

Last der Bausteine, die Über ihn transportiert wurden,
auszuhalten. Pflicht der Beklagten. wäre es gewesen,
für einen genügend sicheren Steg zu sorgen. Landge
richt wie Oberlandesgericht Köln wiesen die auf minde
stens 20 000 dI{ gerichtete Klage ab; das Reichsgericht
bestätigte diese Entscheidung, soweit die Firma Tietz in
Frage kam, hob dagegen das Urteil gegen die bei den
anderen Beklagten auf. Diese wurden in der erneuten
Verhandlunß vor dem Oberlandesgericht dem Grunde
nach zum Schadens,ersatz verurü. i1t und zwar aus den
nachstehenden Gründen:

Es ist davon auszugehen, daß die beklagte Stadtge
meinde, welche den Verkehr in der Iiohestraße eröffnet
hat, auch für seine Sicherung zu sorgen hat. Diese Ver
pflichtung erstreckte siek auf den vor dem Tietzschen
Neubau errichteten Notsteg. Die Polizeiverwaltung der
Beklagten hat die schuldige Sorgfalt verletzt, Indem sie
den offensichtlich zu schwachen Steg dem Verkehr üher
geben ließ. Wcnn von Sachverständi en bekundet wird,
daß in Köln auch in d,en belebtesten Straßen Ste:g1e von
mehr als 21/'1 cm Dicke nicht gebräuchlich seien, so ist
dem entgegenzuhalten. daß an dem Steg vor dem Tietze
schen Neubau alle paar Tage etwas nicht in Ordnung
war, ein Beweis dafür. daß er den Anforderungen des
Verkehrs nicht genügte. Jedermann konnte sich auch
ohne fachkenntnisse sagen, daß die dünnen Bohlen dem
Gewicht der schweren Bausteine nicht gewachsen
waren; das Heranfahren dieser Steine mußte zu Be
schädigungen führen. Um diese Erwägungen hat sich
die Polizei überhaupt nicht gekümmert, sondern sich mit

. einer einfachen Abnahme des Steges begnügt. Auch als
sich di.e Schäden häuften, hat sie keine Anordnungen zur
Verstärkung des Steges getroffen. Nicht einmal eine
\Varnung des Publikum.;; vor dem entstandenen Loch,
sei es durch Zuruf oder Plakat. ist von ihr angeordnet
worden. - Was nun die heklagte tiochbaug1esellschaft
betrifft, so hatte diese gegenÜber der bau]eitenden
firma S. die Unterhaltung des Steges übernommen.
fndem sie diese Unterhaltung nicht in der notwendigen
\"".' eise durchführte. hat sie geg-en die Polizeiverordnung
vom 10. Juni 1908 beiL Schutz des Publikums bei Neu
bauten verstoßen. Sie hat es unterlassen, nachqem der
Schaden eingetreten war, das Publikum etwa durch
einen Posten warnen zu lassen. Ihren gesetzlichen Ver
tretern konnte es bei gehöriger Aufmerksamkeit nicht
entg:ehen, daß an dem Notsteg häufig etwas nicht in
Ordnung war, und daß die Dielen dem Gewicht der
Steine nicht standhielten. Sie hätten für eine sofortige
Verstärkung des Steges sorgen müssen und dürften sich
niGht darauf verlassen, c\aß die Schäden iedesmal be
seitigt werden wÜrden, ohne daß eine Gefährdung des
Publiku!llS eintrat. - Eine Mitschuld des Klägers an dem
Uniall ist nicht anzunehmen. Er durfte sich darauf ver
lassen, daß der Steg in Ordnung war; es lag kein Grund
für ihn vor, seinem Weg eine besondere Aufmerksamkeit
zu schenken. - Dieses Urteil fand die BIlligung des
f eichsgerichts. Dr, JUT. C. Klamroth.. (A. Z. VI. 27118.
- Nachdruck verboten.)


